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Gemeindenachrichten von Mittwoch, 14. März 2018 
 
 
erteilte Baubewilligung 
Die Bauverwaltung Mumpf-Schupfart hat in Absprache mit dem Gemeinderat folgende 
Baubewilligung erteilt: Pericles Nico und Elisabeth, Oberer Bienkweg 286, in 4325 Schupfart, 
für eine Heizungssanierung, mit einer aussen aufgestellten Luft-/Wasser-Wärmepumpe, 
Parzelle 11, Oberer Bienkweg 286, 4325 Schupfart.  
 
 
Strassenreinigung 
Die nächste mechanische Strassenreinigung der Firma Herzog Transporte AG findet am 
Freitag, 16. März 2018 statt. Wir bitten die Anwohnenden, ihre Motorfahrzeuge nicht am 
Strassenrand abzustellen und danken im Voraus allen Strassenbenützern für ihre 
Rücksichtnahme.  
 
 
Grüngut- und Astsammelstelle – Baumschnitt aus der Landwirtschaftszone  
Astmaterial, welches beim Rückschnitt von Bäumen in der Landwirtschaftszone anfällt, darf 
nicht beim Astsammelplatz von Familie Steinacher deponiert werden. Dieses Astmaterial ist 
in der Landwirtschaftszone, zu häckseln, mulchen oder für eine allfällige Verbrennung zu 
trocknen. Beim Grüngut- und Astsammelplatz von Familie Steinacher, kann lediglich 
anfallendes Grüngut aus der Bau- bzw. Wohnzone sowie vom Campingplatz beim Flugplatz 
deponiert werden. Es wird um Beachtung gebeten, dass bei der Grüngutsammelstelle 
(Mistgrube) lediglich unverholztes Grüngut, welches jünger als ein Jahr ist, wie Rasenschnitt, 
Kleintiermist, Heu und Stroh sowie aus dem Hausgarten, Gemüse, Blumen oder gejätetes 
Unkraut entsorgt werden. Astholz ist beim Astsammelplatz zu deponieren. Neophyten 
müssen im Hauskehricht vernichtet werden. Eine korrekte Entsorgung hilft Kosten bzw. 
Gebühren zu sparen – bei offenen Fragen steht Herr André Steinacher gerne zur Verfügung 
(079 202 31 86).   
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